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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Elisabeth Bröskamp (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen

Entwicklungen im U3-Ausbau in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2230 vom 12. März 2014 hat folgenden Wortlaut:

Seit 2005 steht der U3-Ausbau im Fokus der rheinland-pfälzischen Landespolitik. Inzwischen hat Rheinland-Pfalz eine Versorgungs-
quote von durchschnittlich 41 % erreicht und erfüllt damit die Empfehlungen des Deutschen Jugendinstituts. Mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln für die Investitionskostenförderung, soll in den kommenden zwei Jahren eine Versorgungsquote von
45 % im U3-Bereich erzielt werden. Hinzu kommt, dass seit Jahresbeginn 2014 eingegangene Förderanträge nach einem Kriterien -
geleiteten Bewilligungsverfahren bearbeitet werden. Ziel dieses Verfahrens ist eine gute flächendeckende Versorgung von U3-Plätzen
im Land.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele U3-Plätze stehen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung (bitte nach Jugendamtsbezirk und Angebotsform – Krippengruppen,

altersgemischte Gruppen, geöffnete KiGa-Gruppen und die Tagespflege – aufschlüsseln)?
2. Welche Versorgungsquote ergibt sich aus dem aktuellen U3-Ausbaustand (bitte nach Jugendamtsbezirk und Angebotsform 

aufschlüsseln)?
3. Wie hat sich der U3-Ausbau seit 2005 in Rheinland-Pfalz entwickelt (bitte nach Jugendamtsbezirken für 2005, 2010 und 2014 

sowie nach Angebotsform aufschlüsseln)?
4. Wie hoch war der Anteil des Landes an den Personalkosten in Kitas von 2005 bis 2013?

Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 3. April 2014 wie folgt beantwortet:

Beim Ausbau der Kindertagesbetreuung insbesondere für Kinder unter drei Jahren liegt Rheinland-Pfalz an der Spitze der west-
deutschen Flächenländer. Es stehen aktuell für 38,7 % der Kinder unter drei Jahren Plätze in Kindertagesstätten zur Verfügung, dar-
über hinaus werden zum Stichtag 1. März 2013  2,3% der Kinder dieser Altersgruppe von Kindertagespflegepersonal betreut.
Die Ermittlung des Bedarfs ist gemäß § 9 des Kindertagesstättengesetzes Aufgabe der Jugendämter. Sie legen gemäß ihrer Bedarfs-
planung Versorgungszielquoten fest. 
Zur Fortsetzung des U3-Ausbaus stellt das Land im Doppelhaushalt 2014/2015 35 Mio. € zur Verfügung.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der Landesregierung die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1 und Frage 2:

Kindertagesstätten (Anlagen 1 und 2)

Laut Genehmigungsdatenbank des Landesjugendamtes standen zum Februar 2014 in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz für Kin-
der unter drei Jahren 37 053 Plätze zur Verfügung. Damit kann für 38,7 % aller Kinder unter drei Jahren in Rheinland-Pfalz ein
Platz in einer Kindertageseinrichtung bereit gestellt werden.
Mehr als die Hälfte dieser vorgehaltenen Plätze stehen in sogenannten geöffneten Kindergartengruppen zur Verfügung, 28 % in
Gruppen mit kleiner Altersmischung und 18 % in Krippengruppen.
Bei den Jugendamtsbezirken variiert die Versorgungsquote zwischen 52,1 % (KJA Mainz-Bingen) und 19,9 % (SJA Worms).
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Öffentlich geförderte Kindertagespflege (Anlage 4)

Zum Stand im März 2013 wurden in Rheinland-Pfalz 2 216 Kinder unter drei Jahren in der öffentlich geförderten Kindertagespfle-
ge betreut. (Quelle: Stat. Landesamt, Kinder- und Jugendhilfestatistik). Dies entspricht einem Anteil von 2,3 % an allen Kindern un-
ter drei Jahren in Rheinland-Pfalz.
Bei den Jugendamtsbezirken variiert die Inanspruchnahme der öffentlich geförderten Kindertagespflege von 7,21 % (SJA Trier) und
0,29 % (KJA Westerwaldkreis).
Bei den großen, kreisfreien Städten liegt die Inanspruchnahme der öffentlich geförderten Kindertagespflege mit durchschnittlich
3,28 % deutlich höher als bei den Landkreisen/kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt (1,86 %). 

Zu Frage 3:

Kindertagesstätten (Anlage 3)

Für das Jahr 2005 liegen die Angaben nicht nach Jugendämtern differenziert vor.
Laut Genehmigungsdatenbank des Landesjugendamtes standen zum Juli 2005 für Kinder unter drei Jahren 6 182 Plätze in Kinder-
tagesstätten zur Verfügung. Bis zum Februar 2014 hat sich das Angebot auf 37 053 Plätze versechsfacht.
Die Anzahl der bereitgestellten Plätze in Krippengruppen stieg um mehr als das Dreifache von 1 983 im Jahr 2005 auf 6 734 zum
Februar 2014; bei den altersgemischten Gruppen betrug der Anstieg der U3-Plätze nahezu das Achtfache (von 1 323 auf 10 369 Plät-
ze).
Die Möglichkeit der Aufnahme von U3-Kindern in geöffneten Kindergartengruppen wurde erst mit dem Landesgesetz zum Aus-
bau der frühen Förderung Ende 2005 geschaffen. Mittlerweile macht diese Angebotsform allerdings mehr als die Hälfte der ange-
botenen Plätze aus (19 153 Plätze). 
Durch die Schaffung von institutionellen U3-Plätzen ging die in den Jahren zuvor vielmals genutzte Form des Angebotes im Rah-
men der Geringfügigkeitsregelung – d. h. in Einrichtungen mit Regelgruppen, die nur für Kinder von drei bis sechs Jahren eine Be-
triebserlaubnis besitzen, konnten bis zu zwei Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren oder/und Schulkinder in die Gruppe auf-
genommen werden – kontinuierlich zurück. 
Im Rahmen dieser Regelung werden mit Stand Februar 2014 nur noch 2,2 % aller für U3-Kinder genehmigten Plätze angeboten.

Öffentlich geförderte Kindertagespflege (Anlage 4)

Nach Jugendämtern differenzierte Daten liegen seitens des Statistischen Landesamtes für das Jahr 2005 nicht vor. 
Die Angaben für die kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt können nicht getrennt ausgewiesen werden und sind daher
zusammen mit den Daten des Kreisjugendamtes angegeben (z. B. SJA Idar-Oberstein ist in den Angaben zum KJA Birkenfeld ent-
halten).
Die Zahl der Kinder unter drei Jahren, die im Rahmen der öffentlich geförderten Kindertagespflege betreut werden, stieg von 618
im Jahr 2006 auf 2 216 im Jahr 2013 um das 3,5-fache. Der Anteil an allen Kindern in Rheinland-Pfalz, die im Rahmen der öffent-
lich geförderten Kindertagespflege betreut werden, stieg von 0,61 % im Jahr 2006 auf 2,3 % im Jahr 2013.

Zu Frage 4:

Aus der Abrechnungsdatenbank für Personalkosten des Landesjugendamtes stehen Daten ab 2006 zur Verfügung.
Aufgrund noch ausstehender Verwendungsnachweise für Personalkostenzuschüsse einzelner Träger bzw. Jugendämter wurde für
die Auswertung die Höhe der Personalkosten insgesamt sowie der Anteil des Landes an diesen Gesamtkosten auf Basis der Struk-
turdaten der Einrichtungen für das jeweilige Jahr prognostiziert. 
Die Gesamtpersonalkosten, der hierauf zu gewährende Landeszuschuss sowie die in Folgejahren gegebenenfalls geleisteten Nach-
zahlungen wurden bei der hier vorgelegten Auswertung jeweils dem Jahr zugeordnet, für die sie angefallen sind und nicht dem Jahr
der tatsächlichen Auszahlung.  
Wie der Anlage 5 zu entnehmen ist, stiegen die Personalkosten im Kindertagesstättenbereich seit 2006 von 677,6 Mio. € auf 941,9
Mio. € im Jahr 2013. Der Anteil der Landeszuschüsse an den Personalkosten stieg von 204,9 Mio. € im Jahr 2006 auf 373,3 Mio. €
im Jahr 2013.
Machte der Landesanteil an den Personalkosten im Jahr 2006 noch 30,2 % aus, so lag er 2013 bei 39,6 %.
Ursächlich für die Steigerung des Landesanteils an den Personalkosten sind im Wesentlichen Veränderungen in der Personalko-
stenerstattung sowie der stetige Ausbau der U3-Betreuung. Hier zahlt das Land bei den Krippen 45 % der Personalkosten. Deswei-
teren wurde der Trägeranteil bei Kindergärten in freier Trägerschaft zu Lasten des Landes von 15 % auf 12,5 % gesenkt. Außerdem
wurde der Trägeranteil bei Kindergärten mit mindestens 15 Ganztagsplätzen sowie bei Horten zu Lasten des Landes auf 10 % ge-
senkt. Die Kosten für die Personalaufstockung bei geöffneten Kindergartengruppen (0,25 Stelle bei bis zu vier Zweijährigenplätze,
0,5 Stelle bei bis zu sechs Zweijährigenplätze) werden vom Land voll übernommen.
Bezieht man die Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge, die nach § 13 des Kindertagesstättengesetzes der anteiligen Deckung
der Personalkosten dienen, mit in die Betrachtung ein, beträgt der Landesanteil an den Personalkosten für das Jahr 2013 49,3 %.

Irene Alt
Staatsministerin
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